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BFH-Leitsatz-Entscheidungen 
 

 
1. Verfahrensrecht: Bekanntgabe eines Grunderwerbsteuerbescheids bei Form-

wechsel  
Urteil vom 19.03.2024, Az: II R 33/22  

2. Einkommensteuer: Lohnsteuerpauschalierung bei Betriebsveranstaltungen, 
die nicht allen Betriebsangehörigen offen stehen  
Urteil vom 27.03.2024, Az: VI R 5/22  

3. Einkommensteuer: Aufwendungen für PID mit nachfolgender künstlicher Be-
fruchtung einer nicht verheirateten und gesunden Frau als außergewöhnliche 
Belastungen  
Urteil vom 29.02.2024, Az: VI R 2/22  

4. Einkommensteuer: Kostenerstattungen eines kirchlichen Arbeitgebers für er-
weiterte Führungszeugnisse kein Arbeitslohn 
Urteil vom 08.02.2024, Az: VI R 10/22  

5. Verfahrensrecht: Bekanntgabe einer Einspruchsentscheidung an einen Bevoll-
mächtigten trotz Widerrufs der Vollmacht 
Urteil vom 08.02.2024, Az: VI R 25/21  

6. Einkommensteuer: Minderung des Bruttolohns bei Kindergeldzahlung an den 
Arbeitgeber im Rahmen einer Nettolohnvereinbarung 
Urteil vom 08.02.2024, Az: VI R 26/21  

7. Einkommensteuer: Erteilung einer Bescheinigung nach § 44a Abs. 5 Satz 4 
EStG bei unbeschränkt steuerpflichtigen Holdingkapitalgesellschaften  
Urteil vom 12.12.2023, Az: VIII R 31/21  

8. Verfahrensrecht: Veranlagungszeitraumbezogene Auslegung von § 17 Abs. 1 
Satz 4 EStG  
Urteil vom 12.03.2024, Az: IX R 9/23 (IX R 38/15)  

9. Einkommensteuer: Sachverständige Schätzung der Restnutzungsdauer eines 
Gebäudes nach Maßgabe der betreffenden ImmoWertV  
Urteil vom 23.01.2024, Az: IX R 14/23  

10. Verfahrensrecht: Zweifel an der Wirksamkeit der StBPPV 
Beschluss vom 17.04.2024, Az: X B 68/23, X B 69/23  

 
 
Urteile und Beschlüsse:
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1. Verfahrensrecht: Bekanntgabe eines Grunderwerbsteuerbescheids bei Formwech-
sel  
Urteil vom 19.03.2024, Az: II R 33/22 
Wird eine KG formwechselnd in eine GmbH umgewandelt, ist ein nach dem Form-
wechsel noch an die KG adressierter Grunderwerbsteuerbescheid wirksam. Bei einem 
Formwechsel ändert sich nur die Rechtsform, während die rechtliche und wirtschaftli-
che Identität der Gesellschaft unverändert bleibt. Bei einer falschen Adressierung han-
delt es sich allenfalls um die unrichtige Bezeichnung ein und derselben Rechtsperson. 
 

  
2. Einkommensteuer: Lohnsteuerpauschalierung bei Betriebsveranstaltungen, die 

nicht allen Betriebsangehörigen offen stehen  
Urteil vom 27.03.2024, Az: VI R 5/22 
1. Nach der ab dem Veranlagungszeitraum 2015 geltenden Legaldefinition in § 19 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) kann eine Betriebs-
veranstaltung auch dann vorliegen, wenn sie nicht allen Angehörigen eines Betriebs 
oder eines Betriebsteils offensteht. 
 
2. Das Tatbestandsmerkmal Betriebsveranstaltung in § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG 
entspricht der Legaldefinition in § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Satz 1 EStG . 
 

  
3. Einkommensteuer: Aufwendungen für PID mit nachfolgender künstlicher Be-

fruchtung einer nicht verheirateten und gesunden Frau als außergewöhnliche Be-
lastungen  
Urteil vom 29.02.2024, Az: VI R 2/22 
1. Aufwendungen einer gesunden Steuerpflichtigen für eine Präimplantationsdiagnos-
tik (PID) mit nachfolgender künstlicher Befruchtung aufgrund einer Krankheit ihres 
Partners können als außergewöhnliche Belastungen abziehbar sein. 
 
2. Die Abziehbarkeit schließt auch diejenigen --aufgrund untrennbarer biologischer 
Zusammenhänge erforderlichen-- Behandlungsschritte mit ein, die am Körper der 
nicht erkrankten Steuerpflichtigen vorgenommen werden. 
 
3. Der Abziehbarkeit steht es dann nicht entgegen, dass die Partner nicht miteinander 
verheiratet sind. 
 

  
4. Einkommensteuer: Kostenerstattungen eines kirchlichen Arbeitgebers für erwei-

terte Führungszeugnisse kein Arbeitslohn 
Urteil vom 08.02.2024, Az: VI R 10/22 
Kostenerstattungen eines kirchlichen Arbeitgebers an seine Beschäftigten für die Ertei-
lung erweiterter Führungszeugnisse, zu deren Einholung der Arbeitgeber zum Zwecke 
der Prävention gegen sexualisierte Gewalt kirchenrechtlich verpflichtet ist, führen 
nicht zu Arbeitslohn. 
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5. Verfahrensrecht: Bekanntgabe einer Einspruchsentscheidung an einen Bevoll-
mächtigten trotz Widerrufs der Vollmacht 
Urteil vom 08.02.2024, Az: VI R 25/21 
Die wirksame Bekanntgabe eines an einen Bevollmächtigten adressierten schriftlichen 
Verwaltungsakts, der im Inland durch die Post übermittelt wird und diesem tatsächlich 
zugeht, ist nicht davon abhängig, dass die Außenvollmacht des Bevollmächtigten im 
Bekanntgabezeitpunkt noch besteht. 
 

  
6. Einkommensteuer: Minderung des Bruttolohns bei Kindergeldzahlung an den Ar-

beitgeber im Rahmen einer Nettolohnvereinbarung 
Urteil vom 08.02.2024, Az: VI R 26/21 
Das im Rahmen einer Nettolohnvereinbarung an den Arbeitgeber abgetretene und an 
diesen gezahlte Kindergeld mindert im Jahr der Zahlung den Bruttoarbeitslohn des Ar-
beitnehmers. 
 

  
7. Einkommensteuer: Erteilung einer Bescheinigung nach § 44a Abs. 5 Satz 4 EStG 

bei unbeschränkt steuerpflichtigen Holdingkapitalgesellschaften  
Urteil vom 12.12.2023, Az: VIII R 31/21 
1. Soweit die Einnahmen einer Holdingkapitalgesellschaft ausschließlich aus nach § 
8b Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes (weitgehend) steuerfreien Beteiligungsein-
künften bestehen, ist bei ihr eine zwangsläufige Überzahlersituation aufgrund der "Art 
der Geschäfte" dauerhaft gegeben. 
 
2. Sieht die Satzung einer Holdingkapitalgesellschaft vor, dass die Gesellschaft auch 
eine weitere Geschäftstätigkeit entfalten darf, mit der sie die Überzahlersituation ver-
meiden könnte, kommt es darauf nicht an, wenn die Gesellschaft von dieser Möglich-
keit tatsächlich dauerhaft keinen Gebrauch macht und nach ihrer Struktur auch nicht 
dazu in der Lage wäre, eine solche weitere Geschäftstätigkeit auszuüben. Dasselbe 
gilt, wenn die Gesellschaft von der Ermächtigung zwar Gebrauch macht, dabei aber 
nicht am Markt tätig wird und wenn sie ohne vorherige Änderung ihrer Struktur nicht 
in der Lage wäre, die entfaltete Tätigkeit mit Gewinn auch am Markt anzubieten. 
 
3. Der Dauerhaftigkeit einer solchen Situation steht nicht entgegen, dass die Gesell-
schaft ihre Struktur ändern könnte. 
 

  
8. Verfahrensrecht: Veranlagungszeitraumbezogene Auslegung von § 17 Abs. 1 Satz 

4 EStG  
Urteil vom 12.03.2024, Az: IX R 9/23 (IX R 38/15) 
§ 17 Abs. 1 Satz 4 des Einkommensteuergesetzes ist veranlagungszeitraumbezogen 
auszulegen. Mithin ist erforderlich, dass der Übertragende innerhalb des maßgeblichen 
Fünfjahreszeitraums nach der für diesen Zeitraum jeweils gültigen Rechtslage wesent-
lich/maßgeblich beteiligt war. 
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9. Einkommensteuer: Sachverständige Schätzung der Restnutzungsdauer eines Ge-
bäudes nach Maßgabe der betreffenden ImmoWertV  
Urteil vom 23.01.2024, Az: IX R 14/23 
1. Der Steuerpflichtige kann sich zur Darlegung einer kürzeren tatsächlichen Nut-
zungsdauer eines Gebäudes gemäß § 7 Abs. 4 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes 
(EStG) jeder sachverständigen Methode bedienen, die im Einzelfall zur Führung des 
erforderlichen Nachweises geeignet erscheint (Anschluss an Senatsurteil vom 
28.07.2021 - IX R 25/19 , Rz 19; z.T. entgegen Schreiben des Bundesministeriums der 
Finanzen vom 22.02.2023, BStBl I 2023, 332, Rz 24). 
 
2. Der schlichte Verweis durch den Steuerpflichtigen auf die modellhaft ermittelte Ge-
samt- und Restnutzungsdauer eines Gebäudes nach Maßgabe der betreffenden Immo-
bilienwertermittlungsverordnung genügt nicht, um eine kürzere tatsächliche Nutzungs-
dauer im Sinne von § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG darzulegen und nachzuweisen. 
 
3. Der kapitalisierte Wert eines lebenslangen, fortbestehenden Nießbrauchsrechts an 
einem Grundstück ist nicht Bestandteil der Anschaffungskosten des Grundstücks, 
wenn der Nießbraucher das Eigentum am belasteten Grundstück erwirbt. 
 

  
10. Verfahrensrecht: Zweifel an der Wirksamkeit der StBPPV 

Beschluss vom 17.04.2024, Az: X B 68/23, X B 69/23 
1. Wenn ein Verfahrensbeteiligter oder Prozessbevollmächtigter sich auf der Anreise 
zum Gerichtstermin solchen Verzögerungen ausgesetzt sieht, gegen die auch die ver-
nünftigerweise zu beachtende Sorgfalt keine Vorsorge gebietet, ist das Gericht auf 
eine telefonische Benachrichtigung hin, dass man sich verspäten werde, regelmäßig 
verpflichtet, mit der Eröffnung des Termins zu warten. 
 
2. Unterläuft der Geschäftsstelle des Gerichts bei der Weiterleitung einer telefoni-
schen Benachrichtigung über eine solche Verzögerung ein Fehler, ist dieser dem Ge-
richt zuzurechnen. 
 
3. Der wirksame Erlass einer Rechtsverordnung setzt unter anderem voraus, dass die 
entsprechende formellgesetzliche Ermächtigungsgrundlage im Zeitpunkt des Erlasses 
der Rechtsverordnung bereits in Geltung gestanden hat ( Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts vom 20.04.2023 - 2 C 18.21 , Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 
2023, 1423, Rz 16). Von einer Ermächtigung kann erst Gebrauch gemacht werden, 
wenn sie vorliegt ( Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 26.07.1972 - 2 BvF 
1/71 , BVerfGE 34, 9, unter B.II.2.). 
 
4. Vor diesem Hintergrund ist zweifelhaft, ob die Steuerberaterplattform- und -post-
fachverordnung, die Grundlage für die Erstregistrierung zum besonderen elektroni-
schen Steuerberaterpostfach, für dessen Ausgestaltung und damit für die Nutzungs-
pflicht nach § 52d Satz 2 der Finanzgerichtsordnung ist, wirksam geworden ist. Sie 
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wurde am 25.11.2022 erlassen (BGBl I 2022, 2105 vom 30.11.2022); ihre Ermächti-
gungsgrundlage ( § 86f des Steuerberatungsgesetzes --StBerG--) war aber erstmals 
nach Ablauf des 31.12.2022 anzuwenden ( § 157e StBerG ). 
  

 

 


